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I. Amtlicher Teil

Zweite Verordnung zur Änderung der  
Gesundheits- und Sozialpflege-Berufsfachschulverordnung

Vom 24. März 2016

Aufgrund des § 9 Absatz 1, des § 30, des § 33 Satz 4 und des § 69 Nummer 4 und Nummer 6 des Schulgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 17. De-
zember 2015 (GVOBl. M-V S. 586) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales:

Artikel 1

§ 8 Absatz 1 der Gesundheits- und Sozialpflege-Berufsfachschul-
verordnung vom 20. April 2006 (Mittl.bl. BM M-V S. 300), die 
zuletzt durch die Verordnung vom 3. August 2015 (Mitt.bl. BM 
M-V S. 122) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Abschlusszeugnis der Höheren Berufsfachschule der Bil-
dungsgänge gemäß  2 Absatz 3 Nummer 1 bis Nummer 12, Num-
mer 14 und Nummer 15, der Leistungsnachweis der Berufsfach-
schule gemäß § 2 Absatz 3 Nummer 17 und das Abschlusszeugnis 
der Berufsfachschule des ersten Ausbildungsabschnittes gemäß 
§ 2 Absatz 3 Nummer 20 schließt für Schüler, die bei Eintritt in 
die Ausbildung noch nicht die Mittlere Reife erworben hatten, 
einen der Mittleren Reife gleichwertigen Abschluss ein, wenn

1.	 der Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen wurde,

2.	� im Abschlusszeugnis ein Notendurchschnitt von mindestens 
3,0 und

3.	� ausreichende Fremdsprachenkenntnisse entsprechend einem 
mindestens fünfjährigen Fremdsprachenunterricht oder Fremd-
sprachenkenntnisse auf dem Referenzniveau B1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) 
nachgewiesen werden.

Zur Bestätigung der Mittleren Reife enthält der Leistungsnach-
weis oder das Abschlusszeugnis folgenden Feststellungsvermerk:

	� „Der Abschluss ist in seinen Berechtigungen dem der Mittle-
ren Reife gleichwertig.

	� (Le Diplôme délivré donne équivalence au brevet des collèges.

	 The qualification has parity with that of the GCSE.)”.” 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 24. März 2016

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Mathias Brodkorb
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Gemäß § 5 der Verordnung über die Durchführung von Statistiken 
an allgemein bildenden und beruflichen Schulen vom 17. Dezem-
ber 2004 (Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 24), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 3. Dezember 2014 (Mittl.bl. BM M-V S. 437) 
geändert worden ist, werden die Stichtage für die amtliche Schul-
statistik für das Schuljahr 2016/2017 wie folgt festgelegt:

Der Stichtag für die allgemein bildenden Schulen für die Haupter-
hebung ist der 30.09.2016.

Die Schnellmeldung für die beruflichen Schulen entfällt.

Der Stichtag für die beruflichen Schulen für die Haupterhebung ist 
der 12.10.2016.
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